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(54) ELEKTRISCHES HANDARBEITSGERÄT UND ANORDNUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein elektrisches Handar-
beitsgerät mit einem elektrischen Antrieb, wobei der elek-
trische Antrieb in einem Griffabschnitt mit wenigstens ei-
nem Handgriff angeordnet ist, mit einem Energiespei-
cherabschnitt zur wenigstens anteiligen elektrischen En-
ergieversorgung des elektrischen Antriebs, mit einer Tra-
gevorrichtung, an der der Energiespeicherabschnitt an-
geordnet ist, so dass der Energiespeicherabschnitt mit-
tels der Tragevorrichtung an einem Körper eines Bedie-

ners getragen werden kann, und mit einem
Verbindungskabel zwischen dem Griffabschnitt und dem
Energiespeicherabschnitt, wobei das Verbindungskabel
eine lösbare Trennstelle aufweist, bei dem die Trennstel-
le als kraftschlüssige Schnellkupplung ausgebildet ist,
so dass die Schnellkupplung öffnet und das Verbin-
dungskabel an der Trennstelle trennt, wenn eine Kraft,
die größer ist als eine vordefinierte Kraft, in Trennrichtung
der Schnellkupplung auf die Schnellkupplung einwirkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Handar-
beitsgerät mit einem elektrischen Antrieb, wobei der elek-
trische Antrieb in einem Griffabschnitt mit wenigstens ei-
nem Handgriff angeordnet ist, mit einem Energiespei-
cherabschnitt zur wenigstens anteiligen elektrischen En-
ergieversorgung des elektrischen Antriebs, mit einer Tra-
gevorrichtung, an der der Energiespeicherabschnitt an-
geordnet ist, so dass der Energiespeicherabschnitt mit-
tels der Tragevorrichtung an einem Körper eines Bedie-
ners getragen werden kann, und mit einem
Verbindungskabel zwischen dem Griffabschnitt und dem
Energiespeicherabschnitt, wobei das Verbindungskabel
eine lösbare Trennstelle aufweist.
[0002] Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 10
2015 008 608 A1 ist ein elektrisches Handarbeitsgerät
mit einem elektrischen Antrieb bekannt, das als Laub-
bläser ausgebildet ist. Der elektrische Antrieb ist in einem
Griffabschnitt mit wenigstens einem Handgriff angeord-
net. Der Griffabschnitt kann mit einem Verbindungskabel
verbunden werden, das zu einem Energiespeicherab-
schnitt führt. Der Energiespeicherabschnitt ist an einer
Tragevorrichtung vorgesehen und wird dadurch auf dem
Rücken eines Bedieners getragen. Das Verbindungska-
bel weist eine lösbare Trennstelle in Form einer Steck-
verbindung auf.
[0003] Mit der Erfindung sollen ein elektrisches Hand-
arbeitsgerät und eine Anordnung mit einem elektrischen
Handarbeitsgerät bereitgestellt werden, mit denen eine
erhöhte Arbeitssicherheit ermöglicht ist.
[0004] Erfindungsgemäß ist hierzu ein elektrisches
Handarbeitsgerät mit den Merkmalen von Anspruch 1
und eine Anordnung mit den Merkmalen von Anspruch
11 vorgesehen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0005] Ein elektrisches Handarbeitsgerät ist mit einem
elektrischen Antrieb versehen, wobei der elektrische An-
trieb in einem Griffabschnitt mit wenigstens einem Hand-
griff angeordnet ist. Es ist ein Energiespeicherabschnitt
zur wenigstens anteiligen elektrischen Energieversor-
gung des elektrischen Antriebs vorgesehen. Es ist weiter
eine Tragevorrichtung vorgesehen, an der der Energie-
speicherabschnitt angeordnet ist, so dass der Energie-
speicherabschnitt mittels der Tragevorrichtung an einem
Körper eines Bedieners getragen werden kann. Ein Ver-
bindungskabel ist zwischen dem Griffabschnitt und dem
Energiespeicherabschnitt vorgesehen, wobei das Ver-
bindungskabel eine lösbare Trennstelle aufweist. Die
Trennstelle ist als kraftschlüssige Schnellkupplung aus-
gebildet, so dass die Schnellkupplung öffnet und das Ver-
bindungskabel an der Trennstelle trennt, wenn eine Kraft,
die größer ist als eine vordefinierte Kraft, in Trennrichtung
auf die Schnellkupplung einwirkt. Die vordefinierte Kraft
kann größer sein als eine Gewichtskraft des Griffab-
schnitts und kleiner sein als oder gleich groß sein wie
eine Kraft, die sich bei einem freien Fall des Griffab-
schnitts aus 25 cm Höhe und einem nachfolgenden ruck-

artigen Abbremsen des Griffabschnitts mittels des Ver-
bindungskabels an der Schnellkupplung ergibt. Die vor-
definierte Kraft, bei deren Überschreiten die Schnell-
kupplung trennt, soll also zwischen der Gewichtskraft des
Griffabschnitts und einer Kraft liegen, die sich ergibt,
wenn der Griffabschnitt um maximal 25 cm frei fällt und
dann abgebremst wird.
[0006] Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass einerseits in üblicher Weise mit dem elektrischen
Handarbeitsgerät gearbeitet werden kann, da sich die
Schnellkupplung im Verbindungskabel beim normalen
Arbeiten nicht löst. Wenn aber einem Bediener der Grif-
fabschnitt aus der Hand fällt, verhindert die Schnellkupp-
lung, dass der Bediener durch den am Verbindungskabel
auftretenden Zug ins Straucheln, Stolpern oder gar zu
Fall gebracht wird. Hierzu öffnet die Schnellkupplung,
wenn eine Kraft in Trennrichtung der Schnellkupplung
größer ist als eine Gewichtskraft des Griffabschnitts oder
größer ist als oder gleich groß ist wie eine Kraft, die sich
bei einem freien Fall des Griffabschnitts aus 25 cm Höhe
und einem nachfolgenden ruckartigen Abbremsen des
Griffabschnitts mittels des Verbindungskabels ergibt. Ein
Fall aus 25 cm Höhe führt in der Regel nicht zu einer
Beschädigung des Griffabschnitts oder des Verbin-
dungskabels und die dann auftretende Abbremskraft ist
auch noch nicht so hoch, dass ein Bediener dadurch zu
Fall gebracht werden kann, selbst wenn er auf einer Lei-
ter steht. Es ist sogar vorteilhaft, wenn die Schnellkupp-
lung bei einem Fall aus so geringer Höhe noch nicht öff-
net, da der Bediener den Griffabschnitt dann einfach wie-
der ergreifen und weiterarbeiten kann. Ist die Fallstrecke
des Griffabschnitts aber größer als 25 cm, könnte ein
ruckartiges Abbremsen durch das Verbindungskabel be-
reits dazu führen, dass der Bediener das Gleichgewicht
verliert und infolgedessen seine Sicherheit gefährdet ist.
Die Schnellkupplung kann beispielsweise als Magnetste-
cker, aber auch als mechanische Schnellkupplung aus-
gebildet sein. Im Rahmen der Erfindung können die
Grenzwerte für Kraft oder Moment, bei denen die
Schnellkupplung trennt, je nach Anwendungsfall einge-
stellt werden.
[0007] In Weiterbildung der Erfindung öffnet die
Schnellkupplung und das Verbindungskabel trennt an
der Trennstelle, wenn ein Moment, das größer ist als ein
vordefiniertes Moment, senkrecht zur Trennrichtung auf
die Schnellkupplung einwirkt. Das vordefinierte Moment
kann größer sein als ein sich durch die Gewichtskraft des
Griffabschnitts, die am Verbindungskabel zieht, an der
Schnellkupplung ergebendes Moment und kleiner sein
als oder gleich groß sein wie ein Moment, das sich bei
einem freien Fall des Griffabschnitts aus 25 cm Höhe
und bei einem nachfolgenden ruckartigen Abbremsen
des Griffabschnitts mittels des Verbindungskabels an der
Schnellkupplung ergibt.
[0008] Auch ein Moment, gegebenenfalls auch in
Kombination mit einer Kraft, kann dazu führen, dass ein
Bediener das Gleichgewicht verliert. Auch bei Auftreten
eines Moments, das größer als ein vordefiniertes Mo-
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ment ist, öffnet infolgedessen die Schnellkupplung.
[0009] Die Schnellkupplung ist so eingestellt, dass der
Griffabschnitt unter seiner eigenen Gewichtskraft am
Verbindungskabel hängen kann und die Schnellkupp-
lung dann noch nicht öffnet. Dies ist beispielsweise sinn-
voll, wenn ein Bediener oder Anwender eine Leiter hoch-
steigt und dabei den Griffabschnitt am Verbindungskabel
hängen lässt. Ein auf diese Weise durch die Gewichts-
kraft des Griffabschnitts und die Gewichtskraft des Ver-
bindungskabels erzeugte Kraft und/oder erzeugtes Mo-
ment an der Schnellkupplung führt nicht dazu, dass die
Schnellkupplung öffnet. Die Schnellkupplung ist weiter
so ausgelegt, dass auch eine Kraft und/oder ein Moment,
das dann entsteht, wenn der Bediener den Griffabschnitt
fallen lässt und der Griffabschnitt durch das Verbin-
dungskabel innerhalb von 25 cm wieder abgebremst
wird, nicht dazu führt, dass die Schnellkupplung öffnet.
Dies deshalb, da ein freier Fall von lediglich 25 cm des
Griffabschnitts noch kein Moment und/oder noch keine
Kraft erzeugt, die einen Bediener, auch wenn er auf einer
Leiter steht, ernsthaft aus dem Gleichgewicht bringen
kann. Dies erleichtert das Arbeiten mit dem erfindungs-
gemäßen Handarbeitsgerät sehr. Denn wenn der Bedie-
ner den Griffabschnitt des Handarbeitsgeräts versehent-
lich fallen lässt und dieses aber nach einer kurzen Stre-
cke schon wieder abgebremst wird, bleibt die Schnell-
kupplung im geschlossenen Zustand und der Bediener
kann den Griffabschnitt wieder ergreifen und weiterar-
beiten. Lediglich dann, wenn der Griffabschnitt nach dem
Fallenlassen mehr als 25 cm frei fällt, öffnet die Schnell-
kupplung, da die beim ruckartigen Abbremsen dann ent-
stehenden Kräfte und Momente so groß sind, dass die
Gefahr besteht, dass der Bediener aus dem Gleichge-
wicht kommt und sich dann möglicherweise verletzt.
[0010] In Weiterbildung der Erfindung weist die Trage-
einrichtung ein Exoskelett auf und ist dafür ausgebildet
und vorgesehen, sich vom Rumpf des Bedieners wenigs-
tens bis zum Unterarm des Bedieners zu erstrecken.
[0011] Exoskelette erleichtern schwere Arbeiten und
bei der Arbeit mit elektrischen Handarbeitsgeräten kann
dadurch beispielsweise speziell Überkopfarbeit erheb-
lich erleichtert werden. Ein Energiespeicherabschnitt
würde dann am Rumpf an dem Exoskelett getragen und
die Verbindungsleitung erstreckt sich entlang des Exo-
skeletts. Der Griffabschnitt des elektrischen Handar-
beitsgeräts ist aber nicht mit dem Exoskelett verbunden,
sondern eine Verbindung zwischen dem Exoskelett und
dem Handarbeitsgerät wird ausschließlich durch den Be-
diener, insbesondere durch eine Hand und durch ein
Handgelenk des Bedieners, bereitgestellt. Dadurch kann
das Handarbeitsgerät in üblicher Weise bewegt und be-
dient werden und das Exoskelett dient lediglich zur Un-
terstützung des Körpers des Bedieners. Fällt dem Be-
diener dann das Handarbeitsgerät aus der Hand, kann
eine Kraft und gegebenenfalls ein Moment auf das Exo-
skelett und damit auf den Bediener wirken, die den Be-
diener aus dem Gleichgewicht bringt. Dies wird durch die
Schnellkupplung im Verbindungskabel des erfindungs-

gemäßen elektrischen Handarbeitsgeräts verhindert.
[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist die Trennstel-
le im Bereich einer Oberarmstütze des Exoskeletts an-
geordnet.
[0013] Auf diese Weise kann ein Bediener in sehr ein-
facher Weise den geschlossenen oder geöffneten Zu-
stand der Schnellkupplung visuell überprüfen. Darüber
hinaus ist ein einfacher Wechsel des Griffabschnitts des
Handarbeitsgeräts von der linken Hand in die rechte
Hand möglich. Auch das Lösen oder Verbinden der
Schnellkupplung ist in einfacher Weise möglich, da der
Bereich der Oberarmstütze mit der jeweils anderen Hand
des Bedieners sehr gut erreichbar ist.
[0014] In Weiterbildung der Erfindung sind das Verbin-
dungskabel zwischen dem Griffabschnitt und dem Ener-
giespeicherabschnitt und die lösbare Trennstelle bezüg-
lich ihrer elektrischen Eigenschaften so ausgebildet,
dass im Betrieb des elektrischen Antriebs und bezogen
auf einen RMS-Wert (Root Mean Square-Wert) der
Spannung zum Betreiben des elektrischen Antriebs in
einem Zeitintervall von 100 ms ein Spannungsabfall auf
jeder der für die Energieversorgung des elektrischen An-
triebs vorgesehenen Adern der Verbindungsleitung klei-

ner oder gleich  ist. Als RMS-Wert wird ein
Effektivwert der Spannung bezeichnet, der sich als die
Wurzel aus dem Mittelwert des Quadrats der Spannung
in einem bestimmten Zeitintervall berechnet.
[0015] Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass trotz des im Vergleich zu konventionellen elektri-
schen Handarbeitsgeräten, bei denen der Akku in der
Regel im Griffabschnitt integriert ist, langen Verbin-
dungskabel ein problemloser Betrieb des elektrischen
Antriebs auch bei Volllast möglich ist. Bei Volllast können
bei einem 18 V-Akku beispielsweise bis zu 180 A im Ver-
bindungskabel fließen. Hier muss bei dem erfindungs-
gemäßen elektrischen Handarbeitsgerät sichergestellt
sein, dass der Spannungsabfall über die Trennstelle und
das Verbindungskabel so klein bleibt, dass die elektro-
nische Motorsteuerung sowie auch der elektrische An-
trieb des Handarbeitsgeräts problemlos arbeiten. Gera-
de bei elektrischen Handarbeitsgeräten, die mit Akkumu-
lator betrieben werden, wird dieser Aspekt in der Regel
vernachlässigt. Der Fachmann ist von elektrischen
Handarbeitsgeräten, die am Netz betrieben werden, ge-
wöhnt, dass die Länge einer elektrischen Zuleitung zwi-
schen dem Netzanschluss und dem Handarbeitsgerät in
elektrischer Hinsicht kaum eine Rolle spielt und auch
sehr große Längen von Zuleitungen, beispielsweise 20
m, problemlos verwendet werden können. Mit der Erfin-
dung wird durch Sicherstellen eines Maximalwerts für
den Spannungsabfall auf dem Verbindungskabel das
Betreiben eines elektrischen Handarbeitsgeräts mit En-
ergiespeicher und in Verbindung mit einer Tragevorrich-
tung erheblich verbessert, da der problemlose Betrieb
dadurch auch bei Volllast und/oder bis zum Erreichen
eines minimalen Ladezustands des Energiespeichers
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möglich ist.
[0016] In Weiterbildung der Erfindung weist das Ver-
bindungskabel wenigstens eine separate Ader für eine
Datenübertragung auf.
[0017] Mittels einer Datenübertragung im Verbin-
dungskabel können beispielsweise eine Temperatur, ei-
ne Spannung und gegebenenfalls weitere Parameter
des Energiespeichers zu einer elektronischen Motor-
steuerung, die im Griffabschnitt angeordnet ist, übertra-
gen werden.
[0018] In Weiterbildung der Erfindung sind das Verbin-
dungskabel und die lösbare Trennstelle bezüglich ihrer
elektrischen Eigenschaften so ausgebildet, dass im Be-
trieb des elektrischen Antriebs ein Spannungsabfall auf
der wenigstens einen Ader für eine Datenübertragung
des Verbindungskabels um mindestens einen Faktor 10
kleiner ist als eine Spannungsdifferenz zwischen einem
ersten hohen Schwellwert Uhigh und einem zweiten nied-
rigen Schwellwert Ulow einer Signalspannung Ucom, die
für die Datenübertragung verwendet wird.
[0019] Auf diese Weise kann auch bei Verwendung
einer Tragevorrichtung und einem infolgedessen langen
Verbindungskabel ein problemloser Betrieb des elektri-
schen Handarbeitsgeräts sichergestellt werden.
[0020] In Weiterbildung der Erfindung sind der Griffab-
schnitt, die Tragevorrichtung und/oder der Energiespei-
cherabschnitt mit einem RFID-Tag versehen. Auf diese
Weise können der Griffabschnitt, die Tragevorrichtung
und/oder der Energiespeicherabschnitt eindeutig ge-
kennzeichnet werden und diese Kennzeichnung kann
mittels eines elektromagnetischen Feldes problemlos
ausgelesen werden. Über eine externe Datenbank kön-
nen der eindeutigen Kennzeichnung dann Parameter
und dergleichen zugeordnet werden. Beispielsweise ist
unter der Kennzeichnung des Griffabschnitts das Ge-
wicht und/oder das maximal vom elektrischen Antrieb im
Griffabschnitt aufbringbare Drehmoment abgelegt. Die
Tragevorrichtung, gegebenenfalls ein Exoskelett, kann
dann auf diese Werte eingestellt werden, entweder ma-
nuell oder gegebenenfalls auch automatisch. Unter der
Kennzeichnung der Tragevorrichtung können beispiels-
weise die Einstellwerte der Tragevorrichtung abgelegt
sein. Ein Bediener kann dann prüfen, ob diese Einstel-
lungen für ihn geeignet sind oder es ist durchaus auch
möglich, dass der Bediener eine Kennzeichnung hat und
dann optimale Einstellwerte der Tragevorrichtung für die-
sen speziellen Bediener vorgegeben und manuell oder
auch automatisch eingestellt werden. Unter der Kenn-
zeichnung des Energiespeicherabschnitts kann bei-
spielsweise der Ladezustand, die maximale Energie-
speicherkapazität sowie gegebenenfalls auch der Alte-
rungszustand des Energiespeicherabschnitts abgelegt
sein. Je nach geplantem Umfang und Dauer einer vor-
gesehenen Anwendung kann dann geprüft werden, ob
ein spezieller Energiespeicherabschnitt für diese Anwen-
dung geeignet ist oder nicht. Die Kennzeichnung des
Griffabschnitts kann beispielsweise auch zur Dokumen-
tation eines durchgeführten Arbeitsschrittes verwendet

werden, gegebenenfalls zusammen mit einer Kenn-
zeichnung des Bedieners.
[0021] Bei einer Anordnung mit einem elektrischen
Handarbeitsgerät und einem Bediener ist der Energie-
speicherabschnitt am Rumpf des Bedieners angeordnet
und die Trennstelle ist im Bereich eines Oberarms des
Bedieners angeordnet.
[0022] Die Trennstelle mit der Schnellkupplung im Be-
reich eines Oberarms ist vom Bediener gut zu sehen,
ermöglicht den Wechsel des Handarbeitsgeräts von ei-
ner Hand in die andere und ist für die jeweils andere
Hand des Bedieners sehr gut zugänglich, um die Schnell-
kupplung zu lösen oder zu schließen.
[0023] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen und der folgenden
Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung im Zusammenhang mit den Zeichnungen. In
den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Anordnung mit einem elektrischen Hand-
arbeitsgerät und einem Bediener in schemati-
scher Darstellung von der Seite,

Fig. 2 die Anordnung der Fig. 1 nachdem der Bedie-
ner das elektrische Handarbeitsgerät hat fallen
lassen und

Fig: 3 eine schematische Darstellung der erfindungs-
gemäßen Anordnung zur Erläuterung der elek-
trischen Eigenschaften.

[0024] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Anordnung
10 mit einem Bediener 12 und einem elektrischen Hand-
arbeitsgerät. Das elektrische Handarbeitsgerät weist ei-
nen Griffabschnitt 14 auf, der mit einem Handgriff verse-
hen ist, den der Bediener 12 in der Hand hält. Der Grif-
fabschnitt 14 ist bei der dargestellten Ausführungsform
beispielsweise als Akkuschrauber oder Akkubohrma-
schine ausgebildet. Der Griffabschnitt 14 kann aber bei-
spielsweise auch als Heißluftgebläse oder dergleichen
ausgebildet sein. Ein Verbindungskabel 18 ist in einem
Bereich 20 in den Griffabschnitt 14 eingesteckt oder im
Bereich 20 fest mit dem Griffabschnitt 14 verbunden. Das
Verbindungskabel 18 ist an seinem anderen Ende in ei-
nen Energiespeicherabschnitt 22 eingesteckt oder fest
mit dem Energiespeicherabschnitt 22 verbunden, der am
Rücken des Bedieners getragen wird. Der Energiespei-
cherabschnitt 22 ist mit einem Exoskelett 24 verbunden,
das sich vom Rumpf des Bedieners 12 bis zum Unterarm
des Bedieners erstreckt und das eine Tragevorrichtung
bildet. Das Exoskelett 24 ist nicht mit dem Griffabschnitt
14 des elektrischen Handarbeitsgeräts verbunden. Das
Verbindungskabel 18 ist mit einer Schnellkupplung 26
versehen, das eine Trennstelle des Verbindungskabels
18 bildet. Die Schnellkupplung 26 ist im Bereich eines
Oberarms des Bedieners und damit im Bereich einer
Oberarmstütze des Exoskeletts 24 angeordnet. Im dar-
gestellten Zustand der Fig. 1 verbindet die Schnellkupp-
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lung 26 einen ersten Abschnitt 18a des Verbindungska-
bels 18, der sich von dem Bereich 20 am Griffabschnitt
14 bis zur Schnellkupplung 26 erstreckt, mit einem Ab-
schnitt 18b, der sich von der Schnellkupplung 26 bis zum
Energiespeicherabschnitt 22 erstreckt. Die Schnellkupp-
lung 26 weist ein Steckteil 26a und ein Buchsenteil 26b
auf, die im gekuppelten Zustand der Fig. 1 miteinander
verbunden sind. Selbstverständlich kann im Rahmen der
Erfindung das Steckerteil 26a auch mit dem zweiten Ab-
schnitt 18b des Verbindungskabels 18 verbunden sein
und dann das Buchsenteil 26b mit dem ersten Abschnitt
18a.
[0025] Die Schnellkupplung 26 ist beispielsweise als
Magnetstecker ausgebildet.
[0026] In dem gekuppelten Zustand der Fig. 1 wird der
elektrische Antrieb im Griffabschnitt 14 wenigstens an-
teilig von dem Energiespeicherabschnitt 22 über das Ver-
bindungskabel 18 mit elektrischer Energie versorgt. Im
Bereich 20 des Griffabschnitts kann gegebenenfalls ein
weiterer Energiespeicher vorgesehen sein. Der Bereich
20 kann als Steckverbindung ausgebildet sein, der erste
Abschnitt 18a des Verbindungskabels kann im Rahmen
der Erfindung aber auch fest mit dem Griffabschnitt 14
verbunden sein.
[0027] Der Bediener kann im Zustand der Fig. 1 den
Griffabschnitt 14 mit seiner linken Hand oder seiner rech-
ten Hand bedienen. Da die Schnellkupplung 26 im Be-
reich seines Oberarms angeordnet ist, erlaubt der erste
Abschnitt 18a des Verbindungskabels 18 hierfür eine
ausreichende Bewegungsfreiheit des Griffabschnitts 14.
Der Bediener kann ausgehend vom Zustand der Fig. 1
auch die Arbeit beenden und den Griffabschnitt 14 bei-
spielsweise auf einem Tisch ablegen. Möchte der Bedie-
ner die Arbeit beenden, greift er mit der jeweils anderen
Hand an die Schnellkupplung 26 und löst den Steckerteil
26a von dem Buchsenteil 26b.
[0028] Das Exoskelett 24, der Griffabschnitt 14
und/oder der Energiespeicherabschnitt 22 können je-
weils mit einem RFID-Tag versehen sein, mit anderen
Worten also mit einem elektronischen Bauteil, das eine
eindeutige Kennzeichnung trägt, wobei diese Kenn-
zeichnung bei Beaufschlagung des Tags mit elektroma-
gnetischer Strahlung ausgesendet wird. In einer exter-
nen Datenbank können dann Identifikationsdaten des
Exoskeletts 24, des Griffabschnitts 14 und/oder des En-
ergiespeicherabschnitts 22 abgelegt sein. Beispielswei-
se kann das Exoskelett 24 einem speziellen Bediener
zugeordnet sein oder, je nachdem, welcher Bediener das
Exoskelett 24 verwendet, können optimale Einstelldaten
für das Exoskelett vorhanden sein. Für den Griffabschnitt
14 können beispielsweise das Gewicht und/oder weitere
Parameter abgelegt sein. Wenn beispielsweise der Grif-
fabschnitt 14 4kg wiegt, so kann dann das Exoskelett 24
automatisch oder manuell auf eine Unterstützungskraft
eingestellt werden, die auf das Gewicht des Griffab-
schnitts 14 eingestellt ist.
[0029] Zum Energiespeicherabschnitt 22 kann bei-
spielsweise eine Anzahl der Ladezyklen, eine maximale

Speicherkapazität oder dergleichen abgespeichert sein.
[0030] Fig. 2 zeigt den Zustand der Anordnung 10 der
Fig. 1, nachdem dem Bediener 12 der Griffabschnitt 14
des elektrischen Handarbeitsgeräts aus der Hand gefal-
len ist. Der Griffabschnitt 14 befindet sich auf dem Weg
zu einem Boden 28, auf dem der Bediener 12 steht. Im
Zustand der Fig. 2 ist der Griffabschnitt 14 bereits so weit
heruntergefallen, dass auf die Schnellkupplung 26 durch
den Griffabschnitt 14 und den ersten Abschnitt 18a des
Verbindungskabels 18 eine so große Belastung gewirkt
hat, dass sich das Steckerteil 26a vom Buchsenteil 26b
gelöst hat. Die Belastung, bei der die Schnellkupplung
26 öffnet, ist durch eine vordefinierte Kraft in Trennrich-
tung der Schnellkupplung 26 und/oder ein vordefiniertes
Moment senkrecht zur Trennrichtung der Schnellkupp-
lung 26 definiert. Die vordefinierte Kraft und das vorde-
finierte Moment sind jeweils so definiert, dass sie sich
bei einem freien Fall des Griffabschnitts 14 aus 25 cm
Höhe und einem nachfolgenden ruckartigen Abbremsen
des Griffabschnitts 14 mittels des Verbindungskabels 18
ergeben. Mit anderen Worten ist der Griffabschnitt 14 im
Zustand der Fig. 2 bereits mehr als 25 cm in Richtung
auf den Boden 28 gefallen, bevor über den Abschnitt 18a
des Verbindungskabels eine Kraft und ein Moment auf
die Schnellkupplung 26 gewirkt haben, da die Schnell-
kupplung 26 im Zustand der Fig. 2 bereits gelöst ist.
[0031] Durch das Lösen der Schnellkupplung 26 wird
verhindert, dass das Fallen des Griffabschnitts 14 zu ei-
ner so großen Kraft oder einem so großen Moment auf
den Bediener 12 führt, dass dieser das Gleichgewicht
verliert und womöglich fällt. Dies ist insbesondere dann
erheblich, wenn der Bediener 12 auf einer Leiter steht.
[0032] Im Zustand der Fig. 2 bleibt der Bediener sicher
stehen, da die Schnellkupplung 26 gelöst ist und der Grif-
fabschnitt 14 somit frei auf den Boden 28 fallen kann.
Der Bediener 12 kann den Griffabschnitt 14 dann wieder
aufheben, das Steckerteil 26a in den Buchsenteil 26b
stecken, um die Schnellkupplung 26 zu schließen, und
seine Arbeit fortsetzen.
[0033] Eine Trennrichtung 30 der Schnellkupplung 26
ist in Fig. 1 durch einen Doppelpfeil 30 symbolisiert. Die
Schnellkupplung 26 kann also gelöst werden, wenn das
Steckerteil 26a in einer Richtung des Doppelpfeils 30
vom Buchsenteil 26b abgezogen wird oder wenn das
Buchsenteil 26b in der anderen Richtung des Doppel-
pfeils vom Steckerteil 26a abgezogen wird. Ein Moment,
das ebenfalls zum Lösen der Schnellkupplung 26 führt,
steht senkrecht auf dem Doppelpfeil 30.
[0034] Fällt der Griffabschnitt 14 hingegen lediglich um
25 cm oder weniger als 25 cm, bevor eine Kraft über den
Abschnitt 18a des Verbindungskabels 18 auf die Schnell-
kupplung 26 wirkt oder lässt der Bediener 12 den Grif-
fabschnitt einfach am Verbindungskabel hängen, wird
die Schnellkupplung 26 nicht getrennt. Der Bediener 12
kann also den Griffabschnitt 14 so aus der Hand lassen,
dass der Abschnitt 18a des Verbindungskabels bereits
gestreckt ist und infolgedessen lediglich die Gewichts-
kraft des Griffabschnitts 14 auf die Schnellkupplung 26
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wirkt. Mit anderen Worten kann der Bediener den Grif-
fabschnitt 14 am Abschnitt 18a des Verbindungskabels
18 hängen lassen, ohne dass die Schnellkupplung 26
trennt. Der Bediener kann also beispielsweise den Grif-
fabschnitt 14 vorsichtig aus der Hand lassen, so dass
der Griffabschnitt 14 noch am über den Abschnitt 18a
des Verbindungskabels 18 an der Schnellkupplung 26
hängt und dann beispielsweise ein oder zwei Schritte die
Leiter hinaufsteigen. Hat er seine endgültige Position er-
reicht, kann er den Griffabschnitt 14 einfach wieder er-
greifen und weiterarbeiten.
[0035] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung des
erfindungsgemäßen Handarbeitsgeräts mit einem Ener-
giespeicherabschnitt 22, einem Verbindungskabel 18,
wobei eine Schnellkupplung 26 im Verbindungskabel 18
der Einfachheit halber nicht dargestellt ist, sowie mit ei-
nem elektrischen Antrieb 40 des Handarbeitsgeräts. Der
elektrische Antrieb 40 weist eine elektronische Steuer-
einheit 42 und einen Motor 44 auf.
[0036] Das Verbindungskabel 18 weist zwei Adern 46,
48 zur elektrischen Energieversorgung der Steuereinheit
42 und des Motors 44 auf. Darüber hinaus sind drei Adern
50 in dem Verbindungskabel 18 für die Datenübertra-
gung vorgesehen. Im Rahmen der Erfindung kann die
jeweilige Anzahl der Adern für die Energieübertragung
und die Datenübertragung selbstverständlich variieren.
[0037] Der Energiespeicherabschnitt 22 ist beispiel-
haft mit drei Sensoren 52, 54, 56 versehen, die jeweils
mittels einer Ader 50 des Verbindungskabels 18 mit der
Steuereinheit 42 verbunden sind. Die Sensoren 52, 54,
56 können beispielsweise die Spannung, die Temperatur
und gegebenenfalls einen Ladezustand bzw. eine Rest-
kapazität des Energiespeicherabschnitts 22 erfassen.
Die Steuereinheit 42 kann aus solchen Messwerten bei-
spielsweise Schutzmaßnahmen für den Energiespei-
cherabschnitt 22 treffen, wenn die Temperatur des En-
ergiespeicherabschnitts 22 zu hoch wird, oder beispiels-
weise auch anzeigen, wenn der Energiespeicherab-
schnitt 22 geladen werden muss.
[0038] Bei herkömmlichen elektrischen Handarbeits-
geräten, die mit einem Akkumulator betrieben werden,
ist die Verbindungsleitung extrem kurz, da der Akkumu-
lator unmittelbar in dem Griffabschnitt angeordnet ist. Die
Verbindungsleitung verläuft innerhalb eines Griffab-
schnitts von dem mit dem Griffabschnitt verbundenen
Akkumulator zum ebenfalls in dem Griffabschnitt ange-
ordneten Steuergerät. Bei dem erfindungsgemäßen
elektrischen Handarbeitsgerät kann das Verbindungska-
bel 18 dahingegen beispielsweise eine Länge von einem
Meter aufweisen und darüber hinaus ist erfindungsge-
mäß auch eine Trennstelle im Verbindungskabel 18 vor-
gesehen. Erfindungsgemäß sind das Verbindungskabel
18 und die in Fig. 3 nicht dargestellte Trennstelle mit der
Schnellkupplung so ausgebildet, dass ein Spannungs-
abfall im Betrieb des elektrischen Antriebs 44 auf jeder

der Adern 46, 48 kleiner oder gleich  ist.

Sowohl für die Ader 46, die beispielsweise mit dem Plus-
pol des Energiespeichers 22 verbunden ist, als auch die
Ader 48, die beispielsweise mit dem Minuspol des Ener-
giespeichers verbunden ist, soll der Spannungsabfall al-

so jeweils bei maximal  liegen, jeweils ein-
schließlich der in Fig. 3 nicht dargestellten Schnellkupp-
lung. Dadurch kann zum einen ein sicherer Betrieb des
elektrischen Handarbeitsgeräts auch für längere Zeit un-
ter Volllast sichergestellt werden und beispielsweise wird
auch verhindert, dass das Verbindungskabel 18 im Be-
trieb zu warm wird. Zugrunde gelegt wird für die Bestim-
mung des Spannungsabfalls dabei ein Root Mean
Square-Wert (RMS-Wert) der Spannung an den An-
schlüssen des Energiespeicherabschnitts 22 einerseits
und am Eingang der Steuereinheit 42 andererseits in ei-
nem Zeitintervall von 100ms.
[0039] Um einen zuverlässigen Betrieb des elektri-
schen Handarbeitsgeräts zu gewährleisten, sind die
Adern 50 des Verbindungskabels 18, die für die Daten-
übertragung vorgesehen sind, so ausgebildet, dass im
Betrieb des elektrischen Handarbeitsgeräts ein Span-
nungsabfall auf den Adern 50 des Verbindungskabels 18
um einen Faktor 10 kleiner ist als eine Spannungsdiffe-
renz zwischen einem ersten hohen Schwellwert Uhigh
und einem zweiten niedrigen Schwellwert Ulow einer Si-
gnalspannung Ucom. Dieser Spannungsabfall auf den
Adern 50 schließt selbstverständlich die in Fig. 3 nicht
dargestellte lösbare Trennstelle des Verbindungskabels
18 mit ein. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass ein
zuverlässiger Betrieb des elektrischen Handarbeitsge-
räts sichergestellt ist.

Patentansprüche

1. Elektrisches Handarbeitsgerät mit einem elektri-
schen Antrieb, wobei der elektrische Antrieb in ei-
nem Griffabschnitt (14) mit wenigstens einem Hand-
griff angeordnet ist, mit einem Energiespeicherab-
schnitt (22) zur wenigstens anteiligen elektrischen
Energieversorgung des elektrischen Antriebs, mit ei-
ner Tragevorrichtung, an der der Energiespeicher-
abschnitt (22) angeordnet ist, so dass der Energie-
speicherabschnitt (22) mittels der Tragevorrichtung
an einem Körper eines Bedieners (12) getragen wer-
den kann, und mit einem Verbindungskabel (18) zwi-
schen dem Griffabschnitt (14) und dem Energiespei-
cherabschnitt (22), wobei das Verbindungskabel
(18) eine lösbare Trennstelle aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trennstelle als kraftschlüs-
sige Schnellkupplung (26) ausgebildet ist, so dass
die Schnellkupplung (26) öffnet und das Verbin-
dungskabel (18) an der Trennstelle trennt, wenn eine
Kraft, die größer ist als eine vordefinierte Kraft, in
Trennrichtung der Schnellkupplung (26) auf die
Schnellkupplung (26) einwirkt.
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2. Elektrisches Handarbeitsgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die vordefinierte Kraft
größer ist als eine Gewichtskraft des Griffabschnitts
(14) und kleiner ist als oder gleich groß ist wie eine
Kraft, die sich bei einem freien Fall des Griffab-
schnitts (14) aus 25cm Höhe und einem nachfolgen-
den ruckartigen Abbremsen des Griffabschnitts (14)
mittels des Verbindungskabels (18) ergibt.

3. Elektrisches Handarbeitsgerät nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnellkupplung (26) öffnet und das Verbindungs-
kabel (18) an der Trennstelle trennt, wenn ein Mo-
ment, das größer ist als ein vordefiniertes Moment,
senkrecht zur Trennrichtung auf die Schnellkupp-
lung (26) einwirkt.

4. Elektrisches Handarbeitsgerät nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das vordefinierte Mo-
ment größer ist als ein sich durch die Gewichtskraft
ergebendes Moment und kleiner ist als oder gleich
groß ist wie ein Moment ist, das sich bei einem freien
Fall des Griffabschnitts (14) aus 25cm Höhe und ei-
nem nachfolgenden ruckartigen Abbremsen des
Griffabschnitts (14) mittels des Verbindungskabels
(18) ergibt.

5. Elektrisches Handarbeitsgerät nach wenigstens ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragevorrichtung ein Exo-
skelett (24) aufweist und dafür ausgebildet und vor-
gesehen ist, sich vom Rumpf des Bedieners (12) we-
nigstens bis zum Unterarm des Bedieners (12) zu
erstrecken.

6. Elektrisches Handarbeitsgerät nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trennstelle im
Bereich einer Oberarmstütze des Exoskeletts (24)
angeordnet ist.

7. Elektrisches Handarbeitsgerät nach wenigstens ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbindungskabel (18)
zwischen dem Griffabschnitt (14) und dem Energie-
speicherabschnitt (22) und die lösbare Trennstelle
so ausgebildet sind, dass im Betrieb des elektrischen
Antriebs und bezogen auf einen RMS-Wert der
Spannung in einem Zeitintervall von 100msec ein
Spannungsabfall auf jeder der Adern (46, 48) für die
Energieversorgung des elektrischen Antriebs des
Verbindungskabels (18) kleiner oder gleich

 ist.

8. Elektrisches Handarbeitsgerät nach wenigstens ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbindungskabel (18)

wenigstens eine separate Ader für eine Datenüber-
tragung aufweist.

9. Elektrisches Handarbeitsgerät nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungska-
bel (18) und die lösbare Trennstelle bezüglich ihrer
elektrischen Eigenschaften so ausgebildet sind,
dass im Betreib des elektrischen Antriebs ein Span-
nungsabfall auf der wenigstens einen Ader für eine
Datenübertragung des Verbindungskabels (18) um
mindestens einen Faktor 10 kleiner ist als eine Span-
nungsdifferenz zwischen einem ersten hohen
Schwellwert UHigh und einem zweiten niedrigen
Schwellwert ULow einer Signalspannung Ucom.

10. Elektrisches Handarbeitsgerät nach wenigstens ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Griffabschnitt (14), die Tra-
gevorrichtung und/oder der Energiespeicherab-
schnitt (22) mit einem RFID-Tag versehen sind.

11. Anordnung mit einem elektrischen Handarbeitsgerät
nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprü-
che und einem Bediener (12), dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Energiespeicherabschnitt (22)
am Rumpf des Bedieners (12) angeordnet ist und
die Trennstelle im Bereich eines Oberarms des Be-
dieners (12) angeordnet ist.
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